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No Ri
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

A r b e i t g e b e r

gemeinsam leben – gemeinsam lernen 
Augsburg e.V. 
Stadtberger Straße
86157 Augsburg

W I D E R S P R U C H  /  Z U R Ü C K W E I S U N G
ABMAHNUNG vom 05.08.2021 / und folglich ZWISCHENZEUGNIS

Sehr geehrte Frau XXXXXXXXXX,

hiermit weise ich in meiner Rechtsstellung als Mensch und Natürliche Person ihre Abmahnung vom 
05.08.2021 wegen eines eventuellen Fehlverhaltens gegen mich vorbehaltlich und ausdrücklich 
zurück, bis konkrete Zustände geklärt sind.

Zudem erkläre ich, dass ich jegliche Unterdrückungen und Einschränkungen meiner persönlichen 
Freiheit und Verstöße gegen meine Grundrechte ablehne.

Ich wehre mich in meiner freien Entfaltung als selbstständiges Rechtssubjekt und Natürliche Person 
gegen Justizwillkür, politische Diskriminierung und politisches Mobbing.

1. Ich bestehe auf Beachtung meiner Grundrechte, unter anderem im GG festgelegt:

1.1 Freiheit meiner politischen Anschauung ohne Benachteiligung / GG, Art. 3, Absatz. 1, 3
1.2 Freiheit meiner Weltanschauung / GG, Art. 4, Absatz 1
1.3 Freiheit meiner Meinungsäußerung / GG, Art. 5, Absatz 1

2. Außerdem stütze ich mich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung im Arbeitsrecht, die 
der Gesetzgeber schützt, nach Betriebsverfassungsgesetz § 75 BetrVG
(Grundsätze für die Behandlung):

(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen 
Personen nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt werden, 
insbesondere, dass jede Benachteiligung von Personen aus Gründen... ihrer Religion 
oder Weltanschauung, ...ihrer politischen...Betätigung oder Einstellung...unterbleibt.

(2) Arbeitgeber und Betriebsrat haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im 
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern.
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3. Nach Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Ziel des Gesetzes nach § 1 ist es, Benachteiligungen aus Gründen...der Religion oder 
Weltanschauung, ...zu verhindern oder zu beseitigen.

4. § 16 Maßregelungsverbot (AGG)

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten 
nach diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine gegen diesen Abschnitt
verstoßende Anweisung auszuführen, benachteiligen.

Gleiches gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei unterstützen oder als 
Zeuginnen oder Zeugen aussagen.

(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltensweisen durch 
betroffene Beschäftigte darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung heran-
gezogen werden, die diese Beschäftigten berührt. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

5. Zu ihren Vorwürfen:

5.1 Ihre gegensätzliche Haltung zu dieser Diskriminierung:
Sehr fragwürdig ist die Tatsache, dass sie zuerst in einem enormen Zeit – und  Arbeits-
aufwand „im Namen des Vereins“ mehrere Gespräche 2018 bei der ersten 
Diskriminierung und jetzt 2021 zur Unterstützung gegen diese zweite Diskriminierung 
beim Jugendamt Augsburg „für meine positive Reputation ohne jegliche arbeits-
rechtlichen Vorwürfe“ führten und behaupten jetzt aktuell zur zweiten Diskriminierung, 
dass das „genaue Gegenteil der Fall ist“.

5.2 Eindruck – Erweckung
Ihre Aussage: „Diese Ausführungen in Ihrem Schreiben... , erwecken dabei 

objektiv betrachtet den unzutreffenden Eindruck, dass wir als 
Verein / als Ihr Arbeitgeber diese Anzeigestellung in der Funktion 
als benannter Ansprechpartner sowie dadurch nachdrücklich 
unterstützen, ...“

Ich möchte deutlich darauf hinweisen, dass ich mich weder verpflichtet noch darin 
diskreditieren lasse, was sie meinen, welchen Eindruck ich geweckt haben soll.

Das ist ihre frei gewählte subjektive Wahrnehmung, diese lehne ich für mich persönlich 
ab, diese gezielt beabsichtigt zu haben, im Hinblick einer vorsätzlichen Schädigung des
Vereines, bis diese Eindrücke und die Fakten dieser Diskriminierung genau geprüft und 
juristisch geklärt sind.

5.3 Namentliche Benennung
von Frau XXXXXXXXXX und Frau XXXXXX, Seite 4, diente zur Angabe der Ansprech-
partner meines Arbeitgebers zur Unterstützung für die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes zur Prüfung dieser Diskriminierung.

5.4 E-Mail – Korrespondenz
mit Frau XXXXXXXXX, Seite 9, diente als Beleg meiner aktuellen positiven Reputation 
dafür, dass ich ein „sehr gutes Zwischenzeugnis“ erhalten soll und enthält keine 
weiteren arbeitsrechtlichen Informationen oder anderweitige, nicht zur Sache 
dienlichen, Betriebsgeheimnisse.
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5.5 E-Mail – Korrespondenz
mit Frau XXXXXXX, Seite 22, diente als Beleg dafür, welche Aussage zu meinem 
weiteren Beschäftigungsverhältnis geäußert wurde, zur Unterstützung für die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes zur Prüfung.

Zu Punkt 5.3 bis 5.5 muss zuerst geklärt werden, ob meine Bekanntgabe von Namen meiner 
Vorgesetzten bzw. Ansprechpartner meines Arbeitgebers, E-Mail-Korrespondenzen und 
weiteren Informationen für Rückfragen und Überprüfungen (der Antikriminierungsstelle zur 
aktuellen Diskriminierung), gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen (Treueeid) verstößt.

Unter Anderem unter dem Aspekt, ob diese explizite Weitergabe an ein Bundesamt dem 
Treueeid und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen unterworfen ist bzw. die Meldung einer 
Diskriminierung über den arbeitsrechtlichen Verpflichtungen und Treueeid steht.

5.6 Zum Schlussplädoyer, Seite 23, mit meinen Worten „Mit bestem Gewissen und den 
Informationen meines Arbeitgebers habe ich alle Angaben bestmöglich korrekt 
und aufrichtig angegeben...“

Dies beschreibt lediglich, was ich nach meinem eigenen Wissen, den Fakten und ihren,
mir freiwillig geäußerten Angaben, zu Klärung dieser Diskriminierung angegeben habe.

5.7 Ihre Aussage: „...dass wir E-Mail-Korrespondenzen bzw. sonstige Informationen 
einvernehmlich zur Verfügung gestellt haben.“

( i h r e r   M e i n u n g   n a c h   n i c h t   z u t r e f f e n d ? )

Dies weise ich ausdrücklich zurück, denn es ist ihr subjektiv geäußerter Eindruck und 
ihre eigens gewählte Hinleitung zur „willentlich nachdrücklichen Unterstützung“.

Nochmals: Explizite Information an ein Bundesamt zur Meldung einer Diskriminierung.

5.8 Ihre Aussage: „Auch eine Einwilligung zur Weitergabe der enthaltenen E-Mails 
sowie Informationen für ein solches Vorhaben wurde mangels 
Kenntnis eben nicht erteilt.“

Dieser Aussage stimme ich teilweise unter Vorbehalt zu, daß sie mir keine Einwilligung 
erteilt haben. Dennoch ist es zu klären, in welchem Ausmaß arbeitsrechtliche 
Verpflichtungen, Datenschutz und die Zustimmung des Arbeitgebers juristisch zur 
expliziten Meldung einer Diskriminierung an ein Bundesamt stehen bzw. unterworfen 
sind.

5.9 Ihre Aussage: „Etwaige drohende Nachteile für uns infolge des erkennbar 
entstehenden Eindruckes einer aktiven Unterstützung des 
Vorhabens bei den Anzeigeempfängern bzw. der beschuldigten 
Stelle nahmen Sie dabei offenbar billigend in Kauf.“

Dies weise ich ausdrücklich zurück und weise ebenfalls auf meine mehrjährige hohe 
Arbeitsmoral, meinen enormen Arbeitsaufwand und mein positives Auftreten im Sinne 
und für den Vorteil des Vereines, dies für mich immer sehr wichtig war und als Teil 
meines Arbeitsauftrages verstehe.
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Mit ihren eigenen persönlichen hochgradigen mündlichen Aussagen zu meiner Arbeit 
und den schriftlichen Stellungsnahmen der Schulleitungen, Lehrer und weiteren 
Umfeldes, kann ich guten Gewissens behaupten, dass ich mehr in meinem 
Arbeitsauftrag für den Verein geleistet habe, wie ich „eigentlich laut Auftragsbild 
müsste“.

Ich habe mich motiviert und durch meine über 20-jährige Arbeit im Behindertenbereich 
pädagogisch und als moralisches Vorbild für das schulische Wohl aber auch den 
gesamtheitlichen Vorteil meiner Klienten eingebracht.
Auch für das positive Wohl und Image des Vereins.

Meine Frage hierzu: Ist eine Diskriminierung entgegen den Menschenrechten dem 
betrieblichen positiven Image und profitablen Vorteils 
unterzuordnen und nehmen sie billigend in Kauf, mich dafür 
einer Diskriminierung auszusetzen?

Dazu frage ich nun ganz objektiv, ob sie „billigend in Kauf“ nehmen, dass mein 
hochgradiges Arbeitsverhalten und positive Reputation durch jegliche fehlende 
sachliche Vorwürfe des Jugendamtes Augsburg verunglimpft, diskreditiert bzw. 
diffamiert wird?

Ich dazu ungerechtfertigt ohne jegliche sachliche Begründung mit negativen 
Konsequenzen belegt werde und sie als Verein folglich die fragwürdig rational - 
unlogische Versetzung aus dem Schulbereich befürworten bzw. unterstützen?

5.10 Auf ihre Aussage hin im Rahmen des Telefonats am 27.07.2021, „ein solches 
Vorgehen gerade nicht zu teilen“ bleibt zu überprüfen, in welchem Ausmaß sie dieser
Diskriminierung und meiner angegebenen Verstöße (siehe Anzeige Diskriminierung an 
die Antidiskriminierungsstelle vom 02.08.2021) beigesteuert bzw. diese in einer 
eventuellen Unterlassung bestärkt haben.

Auch im Hinblick dessen, in welchem Ausmaß widersprüchliche Verhaltensmuster 
„glaubwürdig“ sind.

6. Schlussplädoyer

Worum es geht es hier tatsächlich?

Um eine faire objektive Betrachtungsweise im Sinne der freiheitlich - demokratischen 
Grundrechte und sozialen Miteinanders mit Toleranz, Respekt, Akzeptanz von Verschiedenheit,
gegen politische Diskriminierung / Mobbing oder nur um persönliche Belange und profitable 
Vorteile im Sinne von willkürlicher „Aussortieren unerwünschter Meinung und Individuen“, der 
ich mich unterwerfen bzw. stillschweigend hinnehmen soll?

Ich appelliere an sie mit den großen gesprochenen Worten von „Toleranz“ und „Zivilcourage“ in 
unserer anzunehmend sozialen Gesellschaft, Unrecht – Willkür – Ungerechtigkeit, entgegen zu
stehen und dass wir alle zusammen, unabhängig jeglichen gesellschaftlichem Status oder 
Arbeitsverhältnisses, einer großen sozialen Vorbilds - Verantwortung für unser allen 
Nachkommen unterstehen sollten.
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7. Aufforderung

7.1 Ich fordere sie hiermit auf, mir schriftlich die genauen, sachlich nachvollziehenden 
Gründe meiner plötzlichen Versetzung bzw. die Versetzung aus dem Schulbereich, 
ohne meinen ausdrücklichen Wunsch, zu nennen, da keinerlei arbeitsrechtlichen 
Vorwürfe noch Vorkommnisse bis zum Zeitpunkt der Diskriminierung gegen mein 
Arbeitsverhalten bestanden haben.

Auch aufgrund dessen, weil selbst die neue Schule, daran beschäftigte vereinzelte 
Lehrer und die Mutter meines neu geplanten Kindes (N.M.) sich einwandfrei als 
weitere positive Begleitung für mich für das Schuljahr 2021 / 22 ausgesprochen haben.
Schriftliche Belege liegen hierfür vor.

Begründung: Es muss mit den genauen Gründen ihres Vereins und den Gründen des 
voran gegangenen negativen Verhaltens des Jugendamtes festgestellt werden, ob es 
sich tatsächlich um eine Fachaufsichtsbeschwerde oder um eine Diskriminierung 
handelt (laut Schreibens des Referats 3, Frau Balducci, Referatsjuristin vom 

13.08.2021: „Wertung als Fachaufsichtsbeschwerde“).

7.2 Bis genannte justiziablen Zustände und Fakten aufgrund vorangegangener 
Diskriminierung geklärt und geprüft sind, bitte ich sie hiermit, ihre Abmahnung vom 
05.08.2021 gegen mich zurückzunehmen und bis auf Weiteres aus meiner 
Personalakte zu entnehmen. Bestätigen sie mir dies bitte in schriftlicher Form.

7.3 Nach Paragraf 83 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) legen sie bitte diesen
Widerspruch und Zurückweisung meiner Personalakte bei.

Nach Abschluss der Prüfung der aktuellen Diskriminierung ist dann neu zu entscheiden, ob ihre 
genannten Zustände und Verstöße dann folglich mit einer „Abmahnung“ zu ahnden sind.

Ich für mich möchte dem Verein weiterhin auf jeden Fall meine volle Arbeitskraft zur Verfügung stellen, 
da ich die vergangene Zeit unseres bisherigen positiven Arbeitsverhältnisses sehr geschätzt habe und 
sehr gerne weiterführen möchte. Positiv benennen möchte ich auch den vorangegangenen Umgang 
und Respekt mit meiner Person, für dessen ich mich herzlichst, gerade bei ihnen und Frau Moderer, 
bedanken möchte.

Hochachtungsvoll

mit freundlichen Grüßen

Augsburg,
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